
Alter Schriftsatz 
 

§ 4 – Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1.) Jedes aktive Mitglied hat das Recht, 
 

a)   an den Versammlungen des Vereins, den Abstimmungen und den Wahlen  
      teilzunehmen; 
b)  die Fachberatung und sonstige durch den Verein angebotene Leistung in 
Anspruch   
      zu nehmen. 

2.) Jedes aktive Mitglied hat die Pflicht, 
a)  den festgesetzten Beitrag zu zahlen; der Beitrag ist eine Bringschuld 
b)  die Bestimmungen der Satzung und der Gartenordnung zu befolgen; 
c)   die Bestimmungen des Pachtvertrages einzuhalten; 
d)   den Garten überwiegend kleingärtnerisch zu nutzen und die geltende 
       Gartenordnung zu befolgen; 
e) die von der Mitgliederversammlung festgesetzte Gemeinschaftsarbeit oder  
      entsprechendes Ersatzgeld zu leisten. 

3.) Fördernde Mitglieder haben die unter Ziffer 1 und 2 genannten Rechte und 
Pflichten  
mit folgenden Ausnahmen: 
a) sie haben kein aktives und passives Wahlrecht; 
b) sie sind zur Leistung von Gemeinschaftsarbeiten bzw. Ersatzgeld nicht 
verpflichtet. 

 

Neuer Schriftsatz 
 

§ 4 – Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

1 Jedes aktive Mitglied hat das Recht, 
 

a)   an den Versammlungen des Vereins, den Abstimmungen und den Wahlen  
      teilzunehmen; 
b)  die Fachberatung und sonstige durch den Verein angebotene Leistung in 
Anspruch   
      zu nehmen. 

 

2 Jedes aktive Mitglied hat die Pflicht, 
 

a)  den festgesetzten Beitrag zu zahlen; der Beitrag ist eine Bringschuld 
b)  die Bestimmungen der Satzung und der Gartenordnung zu befolgen; 
c)   die Bestimmungen des Pachtvertrages einzuhalten; 
d)   den Garten überwiegend kleingärtnerisch zu nutzen und die geltende 
       Gartenordnung zu befolgen; 
f) die von der Mitgliederversammlung festgesetzte Gemeinschaftsarbeit oder  
      entsprechendes Ersatzgeld zu leisten. 

 

3 Passive Mitglieder haben die unter Ziffer 1 und 2 genannten Rechte und 
Pflichten  
mit folgenden Ausnahmen: 
 

a) sie haben ein aktives aber kein passives Wahlrecht; (sind wahlberechtigt 
aber nicht wählbar ) 
b) sie sind zur Leistung von Gemeinschaftsarbeiten bzw. Ersatzgeld nicht 
verpflichtet. 


